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226jJ Anfrage 

der Abgo Marianne Pol 1 a k ,Wilhelmine Mo i k , Lack n e r 
und Genossen 

an. den Bundesminister für Justiz, 

betreffend dia Durchführung eines Beschlusses des Nationalrates aus der 

Si.tzung vom 8.12.1950. 

In der Sitzung des Nationalrates vom 8.12.v.J. wurde a.nlässlioh der 

Beratung der Budgetgruppe Vj .Kapitel 10: Justiz, eine Ausschussentschliessung 

angenommcm,in welcher der Herr- Bundesminister für Justiz ersucht-wurde, dom 
Hohen Haus eb&stens eine Novelle ~m Strafgesetz vorzule~en-J welche eine 

schärfere Ahndung der Trunkenheitsdelikte vorsieht .. 

. In letzter Zeit haben einige Gewalttaten, bei denen die Täter unter 
"~ .. -. , ." 

dom Einflu~s überi'nässiger Alkoholmengen standen, den besonderen Abseheu der 

Bev61kerung hervorgerufen. Sowohl das Sittlichkeitsverbrechen eines betrun':" 

kenen Ar~tes in Mürz~uschlag als der durch ein betrunkenes fünfjä~iges Kind 

..• vel'ÜbteTotsehlag an einem Säugling sollte geeignet erscheinen,-die zuständige 

legistische Abteilung im Minist-erium zu einem rascheren Tempo bei der Erledi­

gung von Beschlüssen des Nationalrates anzutreiben. B-ei der Fertigstellung 
\ 

des Entwurfes wird insbesondere auch zu berücksichtigen sein, dass jene 

gewissenlosen Menschen, welche ~dere zum übermässigen Alkohol genuss verlei­

ten, unter dessen Einfluss sie dann Gewaltexzesse begehen, als Anstifter zu 
Trunkanheitsd~likten entsprechend bestraft werden; in unserem Strafgesetzbuoh 

"sollte aber insbesondere als Verbrechen_ behandelt werden, wenn jemand Kinder 

o4erU~dige- zum Alkoholgenuss'verleitet.. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesmini­

ster für Justiz die naohstehende 

A nL rag e : 

Ist der Herr Bundesminister bereit, den vom Hohen Ha.us in der Ent­
Bchliessung vom 8.12. v. J. geforderten Gesetz'ontwurf über die Novellierung 

des Strafgesetzbuches lLinsiohtlich der Trunkenhei-tsdolikte nUnmehr unver­

züglich zur Beschlu~sfassungvorzulegen? 

~. 
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